
VORGEHEN IM KRISENFALL

Liebe Führerin, lieber Führer

Leider ist es nicht ausgeschlossen, dass bei uns in der Pfadi schwerwiegende Vorkommnisse wie schwere Unfälle mit Personenschäden, durch Pfadis verursachte gravierende Sachschäden oder Straftaten an oder von Pfadis auftreten. Für diesen Fall hat die VPW ein Krisenteam geschaffen, welches Dir/Euch in einer solchen Situation zur Seite stehen soll. Es geht uns dabei nicht darum, Euch Vorschriften machen zu wollen, sondern darum, Euch den Rücken zu stärken und Unterstützung zu bieten, was die Verarbeitung gegen innen und die Betreuung von allfälligen Opfern und ihren Angehörigen, allenfalls die Betreuung von Tätern oder sonstwie Verantwortlichen und ihren Angehörigen sowie die Öffentlichkeitsarbeit, d.h. die bestmögliche Zusammenarbeit mit den Medien, anbelangt. 

Das Krisenteam setzt sich zusammen aus den beiden Kantonsführern, die Präsidentin, einem Jurist, einem/r Spezialisten/in für PR, einem Führer/einer Führerin aus dem betroffenen Abteilung. 

Beim Auftreten eines Krisenfalles schlagen wir Dir folgendes Vorgehen vor:

Handeln gegen ‚innen‘ 

->
Sicherstellen und helfen, dass folgende Vorkehrungen getroffen werden resp. schon sind:

-
Erste Hilfe an Ort;

-
Betreuung des Opfers -> allenfalls sofort Fachperson beiziehen;

-
Betreuung der Einheit -> allenfalls sofort Fachperson beiziehen;

-
Sicherstellung der Information der Eltern sämtlicher Beteiligten;

-
Betreuung der Eltern;

-
je nach Schwere des Falles Betreuung der benachbarten Abteilungen resp. von deren Führerinnen und Führern;

-
Information an die Beteiligten, dass keine direkten Auskünfte an Medien erteilt werden sollen.

->
Betroffenen FührerInnen den Rücken stärken; zuerst Bewältigung angehen, erst dann allfällige Schuldabklärung!

Handeln gegen ‚aussen‘

->
Selber nicht aktiv die Medien orientieren!

->
Bei Medien-Anfragen versuchen, Zeit zu gewinnen (Rückruf versprechen).

->
PressesprecherIn:

-
Das Krisenteam wird sofort bestimmen, wer PressesprecherIn ist resp. vorbestimmte Person;

-
Informationskanäle und Erreichbarkeiten sicherstellen;

-
Beteiligte informieren, dass Medien an PressesprecherIn verwiesen werden sollen.

Handeln gegen ‚oben‘(Krisenteam)

•
Information an die zuerst erreichbare der folgenden Personen:


Kantonsführer
Christophe Ançay
078674.84.49

Präsident


Edward Germanier
079.449.79.52
· Information an zuständige Person in Abteilung;

Abteilungsleiter
__________________
Natel 
: _______________

__________________
Tél. Privat 
: _______________

__________________
Tél. G
: _______________



Abteilungsleiterin
__________________
Natel 
: _______________

__________________
Tél. Privat 
: _______________

__________________
Tél. G
: _______________



Inhalt der Information an das Krisenteam

Untenstehendes Kästchen mit den Tel. nummern von AL. ergänzen, kopieren und in Agenda/Brusttasche/Halbtax etc. mitnehmen.



Abteilungsleiter, 
Tel. _______________
Kantonsführerin
Tel.         079 244.07.29 
Abteilungsleiterin
Tel. _______________

Präsidentin 
Tel. P 027 481.88.91 
1. Stufe, 
Tel.         079 213.99.85
-
Wer ist betroffen? Name der Betroffenen und wichtigsten Mitbeteiligten;

-
Was ist passiert? Ereignisart (Unfall, Delikt, Elementarereignis);

-
Wo ist es passiert? (Ort des Geschehens, Art des Anlasses, Einheit, Abteilung, KV);

-
Wann ist es passiert? (Genauer Zeitpunkt); 

-
Wieviele sind betroffen? (Anzahl Beteiligte und Opfer, Sachschaden etc.);

-
Welche Massnahmen wurden bereits ergriffen;

-
Adressen, Telefonnummern und Erreichbarkeiten der zuständigen und beteiligten Personen.
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